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8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Pampow  
„Gewerbegebiet Pampow“ 
 
Auswertung erneute Behördenbeteiligung gem. (§ 4 (2) BauGB): 
 
Im Rahmen der Beratungen mit der Bauverwaltung und dem Bauausschuss wurden 
die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden ausgewertet, berücksichtigt bzw. 
zur Kenntnis genommen: 
 
Berücksichtigte Stellungnahmen: 
(die unmittelbar in den B-Plan/Begründung eingestellt wurden): 
 
Landkreis Ludwigslust-Parchim,  
  
FD 63 Bauordnung - Bauleitplanung 
FD 62 Vermessung und Geoinformation,  
 
Stellungnahmen, die mit Hinweisen zur Kenntnis genommen werden: 
 
Landkreis Ludwigslust- Parchim 
FD 33 Straßenverkehr 
FD 63 Bauordnung - untere Denkmalbehörde,  
FD 63 Bauordnung - Bauleitplanung 
 
à Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahmen, die keine Einwände angezeigt haben: 
 
Straßenbauamt Schwerin   
 
à Keine Einwände. 
 
Stellungnahmen, die Einwände angezeigt haben 
 
- 
 
Bürgerstellungnahme, die mit Hinweisen zur Kenntnis genommen wurde: 
 
- 
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FD 33 Bürgerservice/Straßenverkehr 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, das keine Bedenken bestehen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
 



 
FD 38 Brand- und Katastrophenschutz 
 
Keine Einwände. 
 
FD 53 Gesundheit 
 
Keine Einwände. 
 
FD 60 Regionalmanagement/Europa 
 
Keine Einwände. 
 
FD 62 Vermessung und Geoinformation 
 
Keine Einwände. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Flurstücknummern werden angepasst. 

 
FD 63 Bauordnung 
 
Denkmalschutz 
 
Keine Einwände. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bodendenkmalpflege 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind bereits 
Bestandteil der Hinweise des Bebauungsplanes.  
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bauleitplanung 
 
Der Schreibfehler im Datum wurde korrigiert. 
 
Es erfolgt im Text Teil B die Klarstellung der Zweckbestimmung des 
Sonstigen Sondergebietes und der Art der baulichen Nutzung gem. 
11(2) BauNVO. Dem Hinweis wird entsprochen. 
Die Angaben zum Maß der baulichen Nutzung werden bereits als 
Unterpunkt geführt. 
 
In der Begründung werden die Erläuterungen zur Höhenfestsetzung 
präzisiert. NHN ist die Bezeichnung der Höhen im Höhenbezugs-
system DHHN92.   
 
Mit Telefonat vom 29.05.2019 mit Frau Hübner wurde zur geplanten 
Kompensation in der Gemeinde Bengersdorf eine Klärung 
herbeigeführt. Durch die Gemeinde Pampow wird ein zertifiziertes 
Ökokonto genutzt. Hierzu gibt es bereits mit Stand vom Januar 2019 
einen Vertrag zwischen der Landesforst und dem Investor. Dieser 
Vertrag liegt ebenfalls der Gemeinde Pampow vor.  Die Nutzung 
des Ökokontos wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. Frei verkäufliche Ökokonten unterliegen einer 
Genehmigung und sind damit zertifiziert. Das trifft natürlich auch 
auf das hier verwendete Konto zu. Eine vertragliche Regelung mit 
der Gemeinde Bengerstorf ist nicht erforderlich.  
 
FD 66 Straßen- und Tiefbau 
 
Keine Einwände. 
 
FD 67 Immissionsschutz/Abfall 
 
Keine Einwände. 
 
FD 68 Natur, Wasser, Boden 
 
Naturschutz 
 
Keine Einwände. 



 
 
 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
Keine Einwände. 
 

 
 
 
 
 
FD 70 Abfallwirtschaft 
 
Keine Einwände. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Straßenbauamt Schwerin 
keine Einwände erhoben hat. Gegen die Planung bestehen keine 
Bedenken.  
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